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Allgemeine Bestimmungen zum Händlervertrag 

Dieser Vertrag (der “Vertrag”) ist ein Vertrag zwischen Yapital Financial AG mit 
eingetragenem Firmensitz in L-2453 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), Rue 
Eugène Ruppert 5 und mit Eintrag im Handelsregister unter der Nummer B167.278 
(“Yapital”, im Folgenden auch ggf. mit Bezugnahme durch "wir", "uns" oder "unser") und 
Ihnen, KUNDE (im Folgenden als "Sie" und "Ihr/e" bezeichnet) und legt die Bedingungen, 
die bei der Nutzung des Produktportfolios von Yapital als Händler (wie unten definiert) 
Anwendung finden, fest. Yapital und Sie werden im Folgenden auch als "Parteien" und 
einzeln als "Partei" bezeichnet. 
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1 Definitionen und Interpretation 

1.1 In diesem Vertrag haben, sofern sich aus dem Kontext nichts anderes ergibt, die 
folgenden Begriffe die folgende Bedeutung: 

“Anlage”  1 ist eine Anlage zu diesem Vertrag; 

“Begünstigter”  bezeichnet den Empfänger von Geldmitteln aus einer 
Zahlungstransaktion; 

“Benutzerkonto” steht für ein Konto, das ausschließlich für persönliche, 
familiäre oder Haushaltszwecke (und nicht für 
Geschäfts-, Berufs oder gewerbliche Zwecke) 
verwendet wird; 

“Datenschutzrichtlinie” ist die Richtlinie von Yapital im Hinblick auf die Nutzung 
und Veröffentlichung persönlicher Daten. Diese 
Richtlinie ist auf der Internetseite zu finden; 

“E-Geld” steht für einen monetären Wert in Form einer Forderung 
gegenüber der ausgebenden Stelle (hier: Yapital), der 
auf einem Datenträger gespeichert ist, gegen 
Entgegennahme eines Geldbetrags ausgegeben wird, 
dessen Wert nicht geringer ist als der ausgegebene 
monetäre Wert und von anderen Unternehmen als der 
ausgebenden Stelle als Zahlungsmittel akzeptiert wird.“ 

“E-Geld-Institut” ein Unternehmen oder eine sonstige juristische Person, 
das/die kein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 1 Nr. 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe a) der Richtlinie 2000/12/EG 
ist und Zahlungsmittel in Form von elektronischem Geld 
ausgibt; 

“Finanzierungsquellen” sind ein oder mehrere Referenzkonto/en oder andere 
mit dem Händlerkonto zu verknüpfende Möglichkeiten, 
Yapital Geldmittel zur Verfügung zu stellen und das 
Guthaben zu erhöhen. Dies wird detailliert auf der 
Internetseite beschrieben; 

“Gebühr(en)” die von Ihnen an Yapital für die Nutzung des Yapital 
Produktportfolios gemäß der Ziffer 16 zu zahlende(n) 
Gebühr(en); 

“Geistige steht für Patente, Rechte an Erfindungen, Urheber- und 
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Eigentumsrechte” Leistungsschutzrechte, Waren- und 
Dienstleistungsmarken, geschäftliche Bezeichnungen 
und Domainnamen, Geschmacksmuster, 
Geschäftswerte und für das Recht der Prozessführung 
wegen unerlaubten Handlungen oder unlauterem 
Wettbewerb, der Verletzung von Datenbankrechten, 
Urheberrechten und für den Schutz der Vertraulichkeit 
vertraulicher Informationen (einschließlich Fachwissen 
und Betriebsgeheimnisse) sowie für sämtliche andere 
geistigen Eigentumsrechte egal ob eingetragen oder 
nicht eingetragen und einschließlich sämtliche zu 
beantragende und zu erlangende Anwendungen und 
Rechte, Erneuerungen oder Verlängerungen und 
schließlich für das Recht, Prioritäten bezüglich diesen 
und allen ähnlichen oder gleichen Rechten oder 
Schutzformen, die es derzeit und in Zukunft weltweit 
gibt, zu beanspruchen; 

“Guthaben” steht für das E-Geld, das Sie auf Ihrem Händlerkonto 
haben;  

“Händlerkonto”  ist ein Konto (für die Nutzung des Yapital 
Produktportfolios), das nur zu Geschäfts-, Berufs- oder 
gewerblichen Zwecken (und nicht für persönliche, 
familiäre oder Haushaltszwecke) verwendet wird; 

“Helpdesk” ist das Helpdesk von Yapital; 

“Internetseite” ist jede von Yapital betriebene Internetseite, auf der das 
Yapital Produktportfolio zur Verfügung gestellt wird, 
insbesondere http://www.yapital.com; 

“Missbrauch der Marke 
Yapital” 

steht für die Nutzung der Marke Yapital, die nicht den 
Anweisungen, Angaben oder Interessen von Yapital 
entspricht, einschließlich insbesondere die für die 
Marke, für das Image oder den Ruf oder für die Waren 
und Dienstleistungen von Yapital oder von 
Konzerngesellschaften nachteilige Nutzung der Marke 
Yapital oder eine nicht mit den etablierten Verfahren 
konsistente Nutzung; 

“Nutzer” ist ein Inhaber eines Yapital Benutzer- und/oder 
Händlerkontos;  

“Online-
Benachrichtigung” 

hat die Bedeutung in Ziffer 25.6.1; 
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“Referenzkonto” steht für ein Bankkonto (in der Regel ein Girokonto) das 
mit dem Benutzerkonto als Finanzierungsquelle 
verknüpft werden kann.  

“Rückbelastung” steht für die teilweise oder vollständige Stornierung 
einer Einzahlung auf ein Konto durch Yapital 
("Rückbelasten" wird ebenso definiert); 

“Rückzahlung” oder 
“Auszahlung” 

hat die Bedeutung in Ziffer 7.1; 

“Schließung” steht für die Schließung des Händlerkontos durch Sie 
oder Yapital aus den in der Ziffer 10 genannten 
Gründen; 

“Sonderbedingungen” sind zwischen den Parteien vereinbarte und in Anlage 1 
aufgeführte Sonderbedingungen; 

“Unangemessene 
Aktivität” 

steht für eine Aktivität oder einen Geschäftsvorgang, 
die/der im eigenen Ermessen von Yapital als 
unrechtmäßig, betrügerisch, bedrohend, missbräuchlich, 
verleumderisch, diffamierend, obszön oder anderweitig 
anstößig angesehen wird oder gegen das geistige 
Eigentum oder andere Rechte von Yapital oder Dritten 
verstößt. Hierzu zählen insbesondere: 

Aktivitäten in Bezug auf die ausschließlich für 
Erwachsene geeignete Unterhaltungsindustrie (ins. 
Pornografie); 

Aktivitäten in Bezug auf Feuerwaffen, Munition oder 
andere allgemein verbotene Waffen; 

Aktivitäten in Bezug auf Glücksspiele, Lotterien (z.B. 
Kasinos, Sportwetten, Rennwetten, 
Geschicklichkeitsspiele usw.). 

“Unbefugte Nutzung 
Ihres Händlerkontos” 

ist die Nutzung Ihres Händlerkontos durch eine Person 
einschließlich Ihrer Mitarbeiter, Vertreter oder Berater, 
die hierzu keine Berechtigung von Ihnen hat; 

“Vertrag” steht für diesen Händlervertrag einschließlich sämtlicher 
Anlagen, die mitunter gemäß der Ziffer 25.4 abgeändert 
werden können;  
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1.2 In diesem Vertrag: 

1.2.1 dienen das Inhaltsverzeichnis und die Überschriften lediglich 
Referenzzwecken und haben keine Auswirkung auf die 
Vertragsinterpretation und 

1.2.2 ist eine Bezugnahme auf ein Dokument eine Bezugnahme auf dieses auch 
mitunter geänderte oder ersetzte Dokument; 

“Vertrauliche 
Informationen” 

steht für sämtliche als "vertraulich" gekennzeichnete 
urheberrechtlich geschützte Informationen von Yapital 
oder von einer Konzerngesellschaft oder für 
Informationen, die eine vernünftige Person als 
urheberrechtlich geschützt oder vertraulich ansieht, 
einschließlich insbesondere Geschäftspläne, 
Finanzberichte, Mitarbeiter-, Kunden- oder 
Lieferantendaten, Beschreibungen von 
Leistungsprozessen und Produktentwicklungen, interne 
Verfahren und Richtlinien, Marketingpläne und Support- 
sowie Beschwerdeberichte; 

“Yapital Marke” steht für das Logo und/oder den Namen Yapital, der 
bestätigt, dass Sie bei Yapital angemeldet sind und 
Zahlungen über Yapital anerkennen; 

“Yapital 
Produktportfolio” 

steht für alle Zahlungsleistungen und zugehörigen 
Produkte, die Ihnen von Yapital angeboten und über die 
Internetseite zur Verfügung gestellt werden; 

“Zahlungsanweisung” ist eine Anweisung durch den Bezahler oder 
Begünstigten von Yapital, der die Ausführung einer 
Zahlungstransaktion fordert; 

“Zahlungsinstrument” steht für alle Verfahren, Anleitungen oder 
Anforderungen, die auf unserer Internetseite aufgeführt 
sind und mit welchen Sie Zugriff auf das Yapital 
Produktportfolio haben oder diese nutzen können; 

“Zahlungstransaktion” ist ein Vorgang, der vom Bezahler oder Begünstigten 
angestoßen wird, um Geldmittel unabhängig von den 
zugrundeliegenden Verpflichtungen zwischen Bezahler 
und Begünstigtem einzuzahlen, zu überweisen oder 
abzuheben; 



Händlervertrag (Unternehmen) – Allgemeine Bestimmungen  

Yapital Financial AG – Händlervertrag   6 

1.3 Dieser Vertrag ist zusammen mit den Sonderbedingungen (Anlage 1) zu lesen. 
Diese sind Vertragsbestandteil. Bei Unstimmigkeiten zwischen den Regelungen in 
Anlage 1 und anderer Bestandteile dieses Vertrages hat die Anlage 1 Vorrang. 

2 Status von Yapital 

2.1 Yapital ist ein E-Geld-Institut. Die Geschäftsgrundlage von Yapital ist die Ausgabe 
von E-Geld. Mit dem Yapital Produktportfolio können Sie Zahlungen an Dritte 
tätigen oder Zahlungen von diesen empfangen. Yapital hat keine Kontrolle über 
die Waren und/oder Dienstleistungen, die über das Yapital Produktportfolio 
verkauft oder gekauft werden und übernimmt auch keine Haftung für die über das 
Yapital Produktportfolio verkauften oder gekauften Waren und/oder 
Dienstleistungen noch für den korrekten Abschluss eines Verkauf- oder 
Kaufvorgangs über das Yapital Produktportfolio. 

2.2 Yapital steht als E-Geld-Institut unter der Aufsicht der luxemburgischen 
Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) mit Sitz in L-1150 Luxemburg, 110, route d’Arlon (Tel.: (+352) 26 25 1 – 1; 
Fax: (+352) 26 25 1 – 601). Yapital ist im offiziellen E-Geld-Institute-Register 
registriert. Dieses Register können Sie auf der CSSF-Internetseite 
(http://www.cssf.lu) abrufen. 

2.3 Als E-Geld-Institut ist Yapital kein Kreditunternehmen. Yapital zahlt weder Zinsen 
noch Dividenden auf Ihr Händlerkonto aus und vergibt auch keine Darlehen. 
Yapital ist nicht Teil von öffentlichen oder privaten Versicherungs- oder 
Einlagensicherungssystemen. Das Guthaben, das sich auf Ihrem Händlerkonto 
befindet, ist jedoch von den eigenen Vermögenswerten von Yapital getrennt und 
wird auf einem sicheren Konto bei einer Bank innerhalb der EU verwahrt. 

2.4 Yapital ist bis auf die Bereitstellung der Zahlungsmittel nicht an der 
zugrundeliegenden Transaktion beteiligt. Sie nehmen zur Kenntnis und 
akzeptieren hiermit, dass von oder bei einem Nutzer gekaufte Waren oder 
Dienstleistungen oder die zwischen Ihnen und einem Nutzer ausgeführten 
Transaktionen unter Einsatz des Yapital Produktportfolios ausschließlich das 
zwischen Ihnen und dem Nutzer entstehende Rechtsverhältnis betrifft. Yapital 
fungiert weder als Vermittler, Vertreter oder Beauftragter für einen Nutzer noch 
garantiert Yapital dessen Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Zahlungsfähigkeit. Sie 
sind für den Nutzer und für die Sicherstellung, dass die vom Nutzer gekauften 
Waren und Dienstleistungen rechtzeitig geliefert/erbracht werden und dass 
Standard, Qualität oder Eignung gemäß den geltenden Regulierungen und 
Bestimmungen geeignet sind und die der Nutzer so erwarten kann, verantwortlich.  

3 Berechtigung für ein Händlerkonto 

3.1 Um ein Händlerkonto zu eröffnen, müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 
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3.1.1 Sie sind eine Person (Einzelperson oder Unternehmen), die Waren oder 
Dienstleistungen im Rahmen einer geschäftlichen, beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit anbietet; 

3.1.2 Sie sind uneingeschränkt geschäftsfähig; 

3.1.3 Wenn Sie eine Einzelperson sind, sind Sie über 18 Jahre alt; 

3.1.4 Ihr Geschäftsmodell umfasst keine unangemessenen Aktivitäten. 

3.2 Sie können nur ein (1) Händlerkonto eröffnen. Allerdings kann Yapital Ihnen die 
Eröffnung mehrerer Unterkonten ermöglichen. Zur Vermeidung von 
Missverständnissen wird klargestellt, dass alle Unterkonten zwar getrennt 
verwaltet und eingesehen werden können, aber als nur ein Konto behandelt 
werden. 

3.3 Wenn Sie als Einzelperson Waren oder Dienstleistungen im Rahmen einer 
geschäftlichen, beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit anbieten, können Sie 
neben dem Händlerkonto auch ein separates Benutzerkonto für persönliche 
private Zwecke eröffnen. 

4 Eröffnung eines Händlerkontos 

4.1 Um ein Händlerkonto zu eröffnen, müssen Sie sich auf unserer Internetseite online 
registrieren ("Registrierung").  

4.2 Mit der Registrierung für ein Händlerkonto bestätigen und versichern Sie, dass Sie 
das Händlerkonto nur für geschäftliche, berufliche oder gewerbliche Zwecke (und 
nicht für persönliche, familiäre oder Haushaltszwecke) eröffnen und Sie das 
Yapital Produktportfolio dann auch nur zu diesem Zweck nutzen. 

4.3 Um ein Händlerkonto eröffnen zu können, müssen Sie eine oder mehrere 
Finanzierungsquelle/n angeben. Ihr Händlerkonto wird dann mit der/den 
Finanzierungsquellen so verbunden, dass es Ihnen ermöglicht wird, Guthaben von 
Ihrer Finanzierungsquelle auf Ihr Händlerkonto zu transferieren.  

4.4 Um den für ein E-Geld-Institut geltenden gesetzlichen Verpflichtungen – unter 
anderem in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismus und Betrugsbekämpfung – 
nachkommen zu können, muss Yapital Ihre Identität und auch Ihr 
Geschäft/Unternehmen verstehen. Das gilt insbesondere für Ihre 
Geschäftsvorgänge und die wirtschaftlich berechtigten Personen. Yapital müssen 
mit Ihrem Geschäftsmodell möglicherweise in Zusammenhang stehende Verbote 
und Sanktionen bekannt sein. All diese Informationen muss Yapital prüfen, bevor 
Sie ein Händlerkonto eröffnen können. Auch nach Eröffnung muss Yapital in der 
Lage sein, diese Informationen jederzeit prüfen zu können. . Sie verpflichten sich, 
bei der Registrierung und auch im Anschluss daran auf Anfrage von Yapital 
sämtliche zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen 
erforderlichen Informationen wahrheitsgemäß und vollständig zur Verfügung zu 
stellen. Außerdem ist Yapital unverzüglich über jede Änderung an den während 
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der Vertragslaufzeit bereitgestellten Informationen gemäß Ziffer 25.6 zu 
informieren. Yapital kann die von Ihnen bereitgestellten Informationen selbst oder 
über Dritte prüfen (lassen).  

4.5 Nach Abschluss der Überprüfung kann Ihr Händlerkonto eingerichtet werden. 
Yapital behält sich das Recht vor, die Einrichtung abzulehnen, ohne hierfür 
Gründe angeben zu müssen. 

4.6 Yapital kann im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen nach 
eigenem Ermessen auch während Ihrer Nutzung des Yapital Produktportfolios 
Überprüfungen vornehmen.  

5 Führung eines Händlerkontos 

5.1 Eingang von E-Geld 

5.1.1 Wie auf der Internetseite ausführlich dargestellt, kann Ihr Händlerkonto auf 
verschiedene Arten mit Guthaben ausgestattet werden. Sie können E-Geld 
von anderen Nutzern erhalten oder von Ihrer/n Finanzierungsquelle/n 
überweisen. Einzahlungen von Dritten, die nicht über ein Yapital-Konto 
verfügen (z. B. von dem Bankkonto eines Dritten), sind nicht möglich. Wir 
behalten uns vor und Sie gestatten es uns, die Herkunft des Guthabens auf 
Ihrem Händlerkonto im Hinblick auf dieses Verbot zu prüfen und zu 
überwachen. 

5.1.2 Sie verpflichten sich, das Yapital Produktportfolio als Zahlungsmethode für 
Ihre Kunden in keinem Fall unter weniger günstigen Voraussetzungen 
anzubieten, als Sie es bei ähnlichen Zahlungsmitteln tun. Unter 
Berücksichtigung der geltenden Gesetze dürfen Sie insbesondere keine 
Zuschläge für die Nutzung des Yapital Produktportfolios durch Kunden, die 
mit Yapital bezahlen wollen, verlangen.  

5.2 Versenden von E-Geld 

5.2.1 Auf der Internetseite wird detailliert beschrieben, wie Sie bestimmte 
Zahlungen über Ihr Händlerkonto tätigen können. Sie nehmen zur Kenntnis 
und sind damit einverstanden, dass Sie mit der Abgabe einer 
Zahlungsanweisung, die entsprechend den Schritten der auf der 
Internetseite vorgehaltenen Anleitung vorgenommen wurde, uns 
unwiderruflich damit beauftragen, eine Zahlungsanweisung auszuführen 
und dadurch Guthaben dem Begünstigten von Ihrem Händlerkonto aus zu 
überweisen. 

5.2.2 Durch die Verknüpfung der Finanzierungsquelle/n mit Ihrem Händlerkonto 
ermächtigen Sie Yapital ausdrücklich dazu, eine ausreichende Deckung auf 
Ihrem Händlerkonto zu gewährleisten. Wenn Sie Yapital mit Ausführung 
einer Zahlungstransaktion beauftragen, obwohl Ihr Händlerkonto nicht über 
die dafür erforderlichen E-Geldmittel verfügt, wird Yapital die fehlenden 
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Geldmittel in Ihrem Auftrag und Namen von Ihrer Finanzierungsquelle 
abbuchen, in E-Geld umwandeln und Ihr Händlerkonto ausgleichen. 

5.2.3 Zur Einhaltung der Vorgaben unseres Risikomanagements und zur 
Verhinderung von Geldwäsche und Betrug sind von Ihnen veranlasste 
Kaufpreisrückerstattungen von Zahlungen, die über Yapital vorgenommen 
worden sind, ebenfalls über Yapital abzuwickeln. Überweisungen auf ein 
nicht Yapital-Konto, Auszahlungen in Bar oder jede andere Rückerstattung 
außerhalb von Yapital, sind ausgeschlossen. 

5.2.4 Sollten Ihr Yapital-Guthaben und das Guthaben aller anderen 
Finanzierungsquellen nicht ausreichen, um eine Zahlungsanweisung 
durchzuführen, wird Ihre Zahlungsanweisung abgelehnt. 

5.2.5 Sie sind dafür verantwortlich, die Informationen zu Ihren 
Finanzierungsquellen über Ihre Login-Seite auf dem neuesten Stand zu 
halten. 

5.2.6 Yapital gewährleistet die Ausführung einer durch Sie oder einen anderen 
Nutzer ordnungsgemäß veranlassten Zahlungstransaktion, sofern die 
Zahlungsanweisung nicht aufgrund fehlender Geldmittel, wie in Ziffer 5.2.4 
beschrieben, oder aus anderen, in diesem Vertrag angegebenen Gründen 
abgelehnt wurde.  

6 Währungen 

Ihr Händlerkonto wird in einer Basiswährung abhängig von Ihrem Standort geführt. 
Yapital kann die Führung von Unterkonten in einer anderen Währung auf Anfrage 
genehmigen. Wenn Zahlungen in einer anderen als der Basiswährung auf Ihrem 
Händlerkonto eingehen oder von dort getätigt werden oder wenn E-Geld zwischen 
Ihrem Hauptkonto und Ihren Unterkonten überwiesen wird, kann Yapital E-Geld in 
anderen Währungen in Ihre Basiswährung umrechnen oder umgekehrt. Bei der 
Umrechnung von Währungen verwendet Yapital die aktuellen, täglich von einer 
Großbank innerhalb der EU veröffentlichten Kurse. Für die Währungsumrechnung 
können von Yapital Gebühren erhoben werden, die auf der Internetseite 
einzusehen sind. 

7 Auszahlung von E-Geld 

7.1 Sie können jederzeit eine Überweisung von auf Ihrem Händlerkonto befindlichem 
Guthaben auf Ihre Finanzierungsquellen verlangen ("Rückzahlung"). Für die 
Rückzahlung Ihres Guthabens können gemäß Ziffer 16 Gebühren anfallen. Im 
Falle einer Rückzahlung bei Schließung Ihres Händlerkontos wird keine 
Rückzahlungsgebühr berechnet. 

7.2 Um unseren gesetzlichen Verpflichtungen (insbesondere im Hinblick auf die 
Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus und Betrug) nachzukommen, können 
wir vor der Ausführung Ihrer Rückzahlungsanweisung eine Überprüfung 
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durchführen. Sie erklären sich mit der Bereitstellung von Informationen und 
Unterlagen einschließlich eines Identitätsnachweises einverstanden, die wir zur 
Durchführung einer solchen Überprüfung anfordern können. Yapital haftet nicht für 
Verzögerungen bei der Ausführung Ihrer Rückzahlungsanweisung aufgrund der 
verzögerten Übermittlung der von Yapital angeforderten Informationen und 
Unterlagen. 

7.3 Die Rückzahlung ist nur über eine Überweisung des Guthabens auf Ihre 
Finanzierungsquellen möglich. Rückzahlungen in bar sind ausgeschlossen. 

8 Verlust, Diebstahl, Veruntreuung, unbefugte Nutzung oder fehlerhafte Zahlungen 

8.1 Verpflichtung zur Benachrichtigung 

Sie müssen Yapital bei Eintreten der nachfolgend aufgeführten Fälle per Online-
Benachrichtigung informieren: 

(i) unverzüglich bei Bekanntwerden von Verlust, Diebstahl, Veruntreuung oder 
unbefugter Nutzung Ihres Zahlungsinstruments und 

(ii) bei Bekanntwerden von unbefugten oder fehlerhaften 
Zahlungstransaktionen spätestens einen (1) Monat nach dem Datum der 
Abbuchung/Gutschrift. 

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften und vorbehaltlich der Ziffer 8.1(ii) folgt 
auf eine (teilweise) unzulässige Zahlungstransaktion eine unmittelbare 
Rückbelastung, sodass Ihr Konto in den Zustand zurückgeführt wird, in 
dem es sich vor der (teilweise) unzulässigen Zahlungstransaktion befunden 
hat. 

8.2 Sie informieren Yapital über vermutete strafbare oder betrügerische Handlungen, 
von denen Sie Kenntnis erlangen. Yapital gibt diese Informationen nur im Rahmen 
der gesetzlichen Verpflichtungen an die zuständigen Behörden weiter. Sie 
erklären sich des weiteren damit einverstanden, den angemessenen Anfragen von 
Seiten Yapitals und den Anweisungen von Seiten der zuständigen Behörden 
nachzukommen, um die Untersuchung strafbarer, betrügerischer Handlungen, 
Geldwäsche oder anderer Aktivitäten zu unterstützen.  

8.3 Nachweispflicht 

Sofern Sie von einer Zahlungstransaktion behaupten, dass diese von Ihnen in der 
konkret ausgeführten Form nicht autorisiert worden ist, sind für die Erbringung des 
Nachweises, dass es sich um eine (teilweise) fehlerhafte, unzulässige und/oder 
unautorisierte Zahlungstransaktion gehandelt hat, verantwortlich. 

9 Einfrieren des Kontos 

9.1 Yapital kann Ihr Händlerkonto, Ihr Guthaben, Ihr Zahlungsinstrument, sämtliche 
Zahlungsanweisungen oder Eingänge jederzeit einfrieren, wenn: 
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9.1.1 im Zusammenhang mit einer Ihrer Zahlungstransaktionen ein nicht 
unerhebliches Risiko verbunden ist (insbesondere im Zusammenhang mit 
Geldwäsche, Terrorismus und Betrugsbekämpfung oder 
Sicherheitsbedrohungen für Yapital oder für das Yapital Produktportfolio); 

9.1.2 es Grund zur Annahme gibt, dass Sie versuchen, eine Geldwäsche, Betrug 
und/oder andere unangemessene Aktivitäten durchzuführen, eine solche 
Aktivität tatsächlich durchführen oder deren tatsächliche Durchführung 
unterstützen; 

9.2 Unter den in den Ziffern 9.1.1 und 9.1.2 oben genannten Umständen kann Yapital, 
soweit dies gesetzlich notwendig oder zulässig ist, die zuständigen Behörden 
informieren. Zur Aufklärung derartiger Vorfälle ist Yapital berechtigt, Informationen 
zu Ihrem Händlerkonto, Ihrem Geschäft/Unternehmen und Ihren Aktivitäten an die 
Behörden weiterzugeben.  

9.3 Yapital informiert Sie über das Einfrieren und über die Gründe hierfür per Online-
Benachrichtigung wenn möglich vor dem Einfrieren und spätestens unmittelbar 
danach, außer eine solche Information wäre aufgrund sachlich gerechtfertigter 
Umstände nicht möglich oder gesetzlich verboten. 

9.4 Nach Wegfall der Gründe für das Einfrieren, hat Yapital diesen Zustand 
aufzuheben. 

10 Schließung des Kontos 

10.1 Sie können Ihr Händlerkonto über das auf unserer Internetseite beschriebene 
Verfahren schließen. Während der in Ziffer 23 vereinbarten 
Mindestvertragslaufzeit ist eine Schließung des Händlerkontos durch Sie 
ausgeschlossen. 

10.2 Im Falle einer möglichen oder aktuellen Untersuchung im Zusammenhang mit 
Ihrem Händlerkonto kann eine Schließung nicht erfolgen und Yapital kann Ihre 
Geldmittel bis zum Abschluss der Untersuchung einbehalten. 

10.3 Yapital kann Ihr Händlerkonto zum Vertragsende ohne Vorliegen von weiteren 
Gründen schließen. 

10.4 Vor der Schließung Ihres Händlerkontos müssen Sie sämtliches E-Geld von Ihrem 
Guthaben gemäß Ziffer 7 abheben. 

10.5 Mit der Schließung Ihres Händlerkontos: 

10.5.1 werden sämtliche anhängigen Zahlungstransaktionen storniert;  

10.5.2 kann Yapital gemäß Ziffer 17 noch gegen Sie offene Forderungen vor der 
Rückzahlung mit Ihrem Guthaben verrechnen. 

10.6 Nach der Schließung Ihres Händlerkontos gilt Folgendes: 
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10.6.1 Wenn nach dem Schließen noch ein Guthaben verbleibt, können wir 
anhand der uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen Ihr 
Guthaben an Sie als Rückzahlung überweisen. Sollte dies aus irgendeinem 
Grund nicht möglich sein und sollten Sie uns nicht innerhalb eines Jahres 
nach der Schließung die zur Überweisung des Guthabens notwendigen 
Informationen zukommen lassen, berechnen wir eine monatliche 
Verwahrungsgebühr für das verbleibende Guthaben, wie auf der 
Internetseite von Yapital vorgesehen und 

10.6.2 Sie haften in jedem Fall auch nach Schließung des Händlerkontos alleine 
für sämtliche Verpflichtungen, die sich im Zusammenhang mit Ihrem 
Händlerkonto ergeben. 

11 Verfügbarkeit  

11.1 Wir gewährleisten eine technische Verfügbarkeit des Yapital Produktportfolios von 
99% pro Monat. Verfügbarkeit heißt hierbei, dass die technischen Systeme von 
Yapital bereit sind, Zahlungsanweisungen anzunehmen und diese zu verarbeiten. 
Nicht berücksichtigt sind Effekte jenseits der Kontrolle von Yapital, wie z.B. 
Internetverbindungen oder Drittsysteme. 

11.2 Eine Nichtverfügbarkeit des Yapital Produktportfolios aufgrund von üblichen und 
regelmäßigen Wartungsarbeiten ist nicht vorgesehen. Nur bei erheblichen 
Änderungen im Bereich Funktionen und Funktionalitäten kann es unter 
Umständen zu reduzierter Verfügbarkeit und/oder verlangsamten Betrieb 
kommen. Sollten derartige Maßnahmen erforderlich sein, wird Yapital sie – sofern 
möglich – frühzeitig in Kenntnis setzen und jegliche Tätigkeiten so planen, dass 
die Auswirkungen für Sie möglichst gering sind. 

11.3 In diesem Vertrag befindet sich keine Bedingung, Garantie oder Zusicherung von 
Seiten Yapital im Hinblick auf Qualität und Eignung des Yapital Produktportfolios 
für einen bestimmten Zweck. Derartige Bedingungen, Garantien oder 
Zusicherungen, die gesetzlich inbegriffen sein könnten, werden hiermit 
ausdrücklich ausgeschlossen. Yapital garantiert auch keine ununterbrochene 
Verfügbarkeit des Yapital Produktportfolios.  

12 Technische Integration 

Sie selbst sind für sämtliche Aspekte der technischen Integration in das System von 
Yapital einschließlich der Testverfahren verantwortlich. Die damit in Zusammenhang 
stehenden Kosten sind von den jeweiligen Parteien zu tragen. Yapital stellt sämtliche 
technischen Dokumentationen für die technische Integration zur Verfügung und 
erbringt den notwendigen Support. 

13 Kommunikationsmittel 

13.1 Es ist von Ihrer Seite aus sicherzustellen, dass die entsprechenden 
Kommunikationsmittel einschließlich der technischen Anforderungen an Ihre 
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Geräte für die Übertragung von Informationen, für die Nutzung des Yapital 
Produktportfolios oder für andere vertragliche Benachrichtigungen vorhanden sind.  

13.2 Sie sind verpflichtet, sich (Ihr Geschäft/Unternehmen, Ihre Infrastruktur, 
Räumlichkeiten, IT-Systeme und Netzwerke eingeschlossen) in angemessenem 
Umfang gegen Verlust, Diebstahl, Veruntreuung oder unbefugte Nutzung Ihres 
Zahlungsinstruments ab der Eröffnung eines Händlerkontos abzusichern. Dazu 
zählt auch die Sicherung Ihrer Identität, Passwörter, PINs oder anderer Codes 
sowie Ihrer Computer, Handys oder mobilen Geräte. Bei Unterlassung 
angemessener Maßnahmen haften Sie allein und entschädigen Yapital, wenn uns 
dadurch ein Schaden entsteht. 

14 Support 

Wenn Sie bei der Nutzung des Yapital Produktportfolios Unterstützung benötigen, 
können Sie sich über den auf der Internetseite angegebenen Weg an unseren 
Helpdesk wenden. 

15 Beschwerden 

15.1 Bei unserem Helpdesk können Sie auch Beschwerden zum Yapital 
Produktportfolio einreichen. Diese Beschwerden könnten beispielsweise den 
Verlust, Diebstahl, eine Veruntreuung oder unbefugte Nutzung im Zusammenhang 
mit dem Yapital Produktportfolio oder mit einer unbefugten oder fehlerhaften 
Zahlungstransaktion betreffen. 

15.2 Yapital bearbeitet die Beschwerde und untersucht die mitgeteilte Angelegenheit im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen und übernimmt keine 
Verantwortung für mögliche, dabei entstehende Verzögerungen. 

15.3 Beschwerden können auch direkt an die Aufsichtsbehörde von Yapital, die CSSF, 
unter der folgenden Anschrift gerichtet werden: L-1150 Luxemburg, 110, route 
d’Arlon (Tel.: (+352) 26 25 1 – 1; Fax: (+352) 26 25 1 – 601). Weitere 
Informationen zur CSSF finden Sie auf der zugehörigen Internetseite unter 
http://www.cssf.lu. 

16 Gebühren 

16.1 Für das Yapital Produktportfolio werden die zwischen den Parteien in der Anlage 1 
(Sonderkonditionen) vereinbarten Gebühren berechnet. 

16.2 Die Gebühren werden automatisch vom Gesamtwert einer Zahlungstransaktion 
abgezogen. Weitere Kosten (z. B. Kosten für die Datenübertragung, 
Telekommunikation usw.) betreffen die Absprachen zwischen Ihnen und Ihrem 
Serviceanbieter. 

16.3 Yapital kann mitunter die Gebühren für das Yapital Produktportfolio verändern. Die 
Information darüber, dass Änderungen vorgenommen werden wird Ihnen 
entsprechend Ziffer 25.6 auch persönlich zur Kenntnis gebracht. 
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17 Aufrechnung 

17.1 Yapital kann jederzeit ohne Benachrichtigung Forderungen, Gebühren, Zahlungen 
oder Verbindlichkeiten, die Sie Yapital schulden gegen Forderungen, Gebühren, 
Zahlungen oder Verbindlichkeiten aufrechnen, die Yapital Ihnen schuldet, und 
zwar unabhängig davon, ob diese Forderung, Gebühr, Zahlung oder 
Verbindlichkeit zum Zeitpunkt der Unterschrift unter diesen Vertrag bestanden hat 
oder in Zukunft entsteht und/oder unbezahlt ist und sich aus diesem Vertrag ergibt 
oder nicht. Wenn die aufzurechnenden Forderungen, Gebühren, Zahlungen oder 
Verbindlichkeiten in einer anderen Währung aufgeführt sind, kann Yapital diese 
nach Ziffer 6 umrechnen und die in Ziffer 16 aufgeführte Gebühr erheben. 

17.2 Nimmt Yapital eigene Rechte nach Ziffer 17 wahr, werden dadurch keine weiteren 
Rechte oder Rechtsmittel, die vertraglich oder anderweitig zustehen, 
eingeschränkt oder betroffen. 

17.3 Alle vertraglich oder anderweitig geschuldeten Summen sind von Ihnen an Yapital 
vollständig ohne Aufrechnung, Gegenforderung, Abzug oder Einbehalt zu 
begleichen. 

18 Sicherheit 

Zur Durchführung dieses Vertrages gewähren Sie Yapital einen Rechtsanspruch auf 
das Guthaben Ihres Kontos als Sicherheit für die Summen, die Sie uns ggf. schulden.  

19 Geistiges Eigentum 

Sämtliche Rechte einschließlich insbesondere der geistigen Eigentumsrechte am 
Yapital Produktportfolio einschließlich insbesondere an diesbezüglicher/n Software, 
Internetseiten, Daten(banken) und technischen Dokumentationen sowie an 
Verbesserungen daran sind und bleiben Eigentum von Yapital und/oder unseren 
Konzerngesellschaften. Nichts in diesem Vertrag deutet darauf hin oder kann 
dahingehend interpretiert werden, dass diese Rechte auf irgendeine Weise 
übertragen, zugewiesen oder lizenziert sind, werden oder wurden. Wenn Sie von einer 
Verletzung der geistigen Eigentumsrechte von Yapital Kenntnis erhalten, haben Sie 
Yapital unverzüglich gemäß Ziffer 25.6 darüber zu informieren. 

20 Marketing und Kommunikation 

Um das Yapital Produktportfolio anbieten zu können, erhalten Sie ein nicht 
ausschließliches, auf die Laufzeit des Vertrages befristetes, wiederrufbares 
Nutzungsrecht an der Yapital-Marke zur Nutzung auf Ihrer Internetseite und in 
Ladengeschäften oder an anderen entsprechenden Orten. Der Umfang der 
Rechte und Pflichten der Parteien im Hinblick auf Marketing und Kommunikation 
ist in Anlage 3 und 4 aufgeführt. Yapital behält sich vor, diese Vorgaben von Zeit 
zu Zeit zu ändern. Über solche Änderungen werden Sie gemäß Ziffer 25.4 
unterrichtet. 
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21 Entschädigung 

Sie sind verpflichtet, Yapital, inklusive seiner Führungskräfte, Mitarbeiter und Vertreter 
gegen sämtliche Forderungen Dritter, die sich aus diesem Vertrag ergeben und gegen 
sämtliche Ansprüche, Schäden, Verletzungen, Ausgaben (einschließlich 
angemessener Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtskosten) und sich aus diesen 
Forderungen ergebenden Verbindlichkeiten schadlos zu halten.  

22 Haftung 

22.1 Bei einem von Ihnen begangenen Verstoß gegen die Bestimmungen dieses 
Vertrages haften Sie gegenüber Yapital für alle sich aus diesem Verstoß zu 
Lasten Yapital ergebenden direkten und indirekten Schäden sowie für alle auf 
diesen Schäden beruhenden Folgeschäden. 

22.2 Keine Bestimmung des vorliegenden Vertrags schließt die Haftung von Yapital in 
den nachfolgend aufgeführten Fällen aus: 

22.2.1 für Tod oder Personenschäden aufgrund von Fahrlässigkeit seitens Yapital; 

22.2.2 für vorsätzliche oder bewusste Handlungen oder Unterlassungen (“fautes 
ou négligences intentionelles”); oder 

22.2.3 für Betrug oder arglistige Täuschung (“dol”). 

22.3 Yapital haftet nicht für verspätete, fehlerhafte oder betrügerische 
Zahlungseingänge oder das Fehlen von Zahlungseingängen oder deren Folgen 
aufgrund einer falsch angegebenen Summe oder falschen Informationen in der 
Zahlungsanweisung oder für andere Fehler, Sicherheitsverstöße, Ausfälle oder 
Störungen an Ihrem System oder am Terminal oder an der Infrastruktur von 
Yapital oder anderer Dritter, welche die entsprechende Zahlung aus irgendeinem 
Grund bearbeiten. 

22.4 Yapital haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch nicht normale und nicht 
vorhersehbare Umstände eintreten, über die Yapital keine Kontrolle hat und die 
trotz sämtlicher gegenteiliger Bemühungen nicht vermeidbar gewesen wären oder 
wenn Yapital an andere gesetzliche Verpflichtungen gebunden ist. 

22.5 Yapital haftet unter keinen Umständen für indirekte Schäden, entgangenen 
Gewinn Bußgelder oder Folgeschäden, einschließlich solcher Schäden und/oder 
Ausgaben die insbesondere aber nicht abschließend auf Reputationsverlusten, 
Betriebsunterbrechung oder Verlusten am Unternehmenswert, an Verlust oder 
dem Missbrauch von Daten basieren. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
eingetretenen Schäden und/oder Ausgaben vorhersehbar waren und ob sich diese 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben haben. 

22.6 Die Haftung von Yapital, aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag - 
betreffend Vertragsverstöße, Garantien, unerlaubte Handlungen oder aus anderen 
Gründen - ist maximal auf die von Ihnen an Yapital für die Nutzung des Yapital 
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Produktportfolios über 1 (einen) Monat vor dem Eintreten des Haftungsfalls 
gezahlte Gesamtvergütung beschränkt. 

22.7 Yapital behält sich das Recht vor, Ihnen gegenüber eine Rückbelastung 
einzufordern und Sie für die Kaufsumme zusätzlich zu einer Gebühr für die 
Rückbelastung gemäß der Ziffer 16 haftbar zu machen.  

23 Laufzeit 

Der Vertrag tritt mit beidseitiger Unterzeichnung in Kraft. Der Vertrag läuft auf 
unbestimmte Zeit, wobei eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten vereinbart wird, 
während der der Vertrag von beiden Seiten nicht ordentlich gekündigt werden kann. 

24 Beendigung 

24.1 Bei einer von Ihnen veranlassten Schließung des Kontos gemäß Ziffer 10, endet 
dieser Vertrag automatisch und mit sofortiger Wirkung. Während der in Ziffer 23 
vereinbarten Mindestlaufzeit ist eine Schließung des Händlerkontos 
ausgeschlossen. 

24.2 Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kann Yapital diesen Vertrag jederzeit und 
ohne Vorliegen eines Grundes mit einer Frist von einem (1) Monat, wie in Ziffer 
25.6 vorgesehen, oder mit sofortiger Wirkung auch während der 
Mindestvertragslaufzeit und ohne vorherige Ankündigung im Falle eines von Ihnen 
zu vertretenden Verstoßes gegen die Vertragsbedingungen kündigen. 

24.3 Beide Parteien können diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung schriftlich gegenüber 
der anderen Partei kündigen, wenn die jeweils andere Partei einen 
Konkursverwalter, Revisor oder Insolvenzverwalter bezüglich des Vermögens 
ernannt hat, wenn ein Insolvenzverfahren gegen diese eingeleitet wurde, wenn 
diese Partei insolvent wird oder eine freiwillige Absprache mit den Gläubigern trifft, 
wenn sie an einem Konkursverfahren beteiligt ist, liquidiert wird oder anderweitig 
ihre Geschäfte einstellt oder wenn sie gegen nationales oder internationales Recht 
verstößt. 

24.4 Unmittelbar mit Beendigung des Vertrages sind Sie verpflichtet: 

a) alle Werbematerialien, technischen Dokumentationen und andere von Yapital 
bereitgestellten Unterlagen sowie ggf. auch elektronische Geräte an Yapital 
zurückzugeben;  

b) Zahlungen über Yapital abzulehnen und Yapital als Zahlungsoption zu 
entfernen und 

c) die Nutzung der Yapital-Marke einzustellen, bzw. diese von Ihren Angeboten 
zu entfernen. 

25 Verschiedenes 

25.1 Abtretung 
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25.1.1 Ihre vertraglichen Rechte und Verpflichtungen dürfen ohne die vorherige 
schriftliche Genehmigung von Yapital nicht an Dritte abgetreten werden. 
Solange eine solche Zustimmung nicht vorliegt, haften Sie weiterhin für 
sämtliche Verpflichtungen, die Sie abtreten möchten (unbeschadet anderer 
Rechte oder Rechtsmittel, die Yapital bei einem Verstoß gegen diese Ziffer 
zustehen). 

25.1.2 Yapital kann seine vertraglichen Rechte und Verpflichtungen ohne 
Abstimmung vollständig oder teilweise an Dritte abtreten. 

25.1.3 Die vertraglichen Bestimmungen sind für die Parteien, ihre jeweiligen 
Erben, Nachfolger und Rechtsnachfolger bindend. 

25.2 Vertraulichkeit 

25.2.1 Jede Partei: 

(a) behandelt sämtliche vertraulichen Informationen der anderen Partei 
vertraulich und schützt diese entsprechend; und 

(b) legt vertrauliche Informationen nicht ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung der anderen Partei gegenüber anderen Personen offen, 
außer die Offenlegung gegenüber diesen Personen und der Umfang 
sind für die Vertragserfüllung notwendig oder eine solche Offenlegung 
ist ausdrücklich vertraglich zugelassen. 

25.2.2 Die Bestimmungen der Ziffer 25.2.1 gelten nicht für vertrauliche 
Informationen, die eine Partei von der anderen erhält, wenn: 

(a) diese öffentlich bekannt sind oder werden (es sei denn durch einen 
Verstoß gegen diese Ziffer); 

(b) diese im Besitz der Empfängerpartei ohne jegliche Einschränkung 
hinsichtlich der Veröffentlichung waren, bevor sie diese von der 
anderen Partei erhalten hat; 

(c) diese von Dritten stammen, welche die Informationen rechtmäßig 
erworben haben und wenn für diese keine Einschränkungen bezüglich 
der Veröffentlichung gelten; 

(d) diese unabhängig und ohne Zugriff auf die vertraulichen Informationen 
entwickelt wurden 

(e) diese gemäß rechtlicher oder gesetzlicher Verpflichtungen der 
veröffentlichenden Partei veröffentlicht werden müssen. 

25.2.3 Sie erklären sich damit einverstanden, Informationen zu Nutzern weder zu 
sammeln, zu speichern noch zu verarbeiten, wenn damit gegen geltendes 
Recht, Regulierungen und den Vertrag verstoßen wird. Des weiteren 
stellen Sie hiermit sicher, dass Sie die Login-Daten der Nutzer bei deren 
Anmeldung auf Ihrem Internetangebot nicht protokollieren und keinem 
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Nutzer die Möglichkeit bieten, seine Yapital-Login-Daten auf Ihrer 
Internetseite einzugeben und/oder zu speichern.  

25.2.4 Diese Ziffer 25.2 gilt auch noch weiteren fünf (5) Jahre über die 
Beendigung des Vertrages hinaus. Ein Verstoß gegen die Ziffer 25.2 ist 
haftungsauslösend gemäß Ziffer 22.1. 

25.3 Datenschutz 

25.3.1 Alle im Zusammenhang mit den Leistungen von Yapital erhobenen Daten 
werden ausschließlich im Raum der Europäischen Union verarbeitet. Ein 
wie auch immer gearteter Transfer von personenbezogenen Daten 
außerhalb des Raums der Europäischen Union findet nicht statt. 

25.3.2 Mit der Zustimmung zu diesem Vertrag erklären Sie sich auch mit der 
Datenschutzrichtlinie einverstanden, die auf unserer Internetseite einsehbar 
ist und Sie stimmen der Bearbeitung und Übertragung Ihrer persönlichen 
Daten im Einklang mit dieser Datenschutzrichtlinie zu. 

25.3.3 Sie akzeptieren hiermit auch, dass Yapital Ihre Daten zu Statistik- und 
Marktforschungszwecken ausschließlich intern nutzen darf. 

25.4 Vertragsänderungen 

Yapital behält sich das Recht vor, die Vertragsbedingungen jederzeit abzuändern. 
Diese Änderungen werden Ihnen gemäß der Ziffer 25.6 mindestens zwei (2) 
Wochen im Voraus mitgeteilt und treten an dem in der Benachrichtigung 
angegebenen Datum in Kraft und werden somit Vertragsbestandteil, wenn Sie 
nicht zuvor bei Yapital gemäß Ziffer 25.6 Einspruch gegen diese Änderungen 
erheben. Im letztgenannten Fall kann jede Partei den Vertrag schriftlich kündigen. 
Diese Kündigung tritt dann spätestens an dem in der Benachrichtigung 
bezeichneten Datum in Kraft. Auf unserer Internetseite und/oder auf Ihrer Login-
Seite steht die neueste Version dieses Vertrages zur Verfügung. 

25.5 Gesamtvertrag 

Dieser Vertrag (zusammen mit den Unterlagen, auf die Bezug genommen wird) 
umfasst den gesamten, zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag im Hinblick 
auf den Vertragsgegenstand. Er ersetzt und annulliert sämtliche früheren 
mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen, Schriftstücke, Angebote, 
Vorschläge sowie sämtlichen früheren Schriftverkehr, die/der zwischen den 
Parteien ausgetauscht oder getroffen wurden. 

25.6 Benachrichtigungen 

25.6.1 Sämtliche Benachrichtigungen haben in erster Linie über die sichere 
Benachrichtigungseinrichtung auf unserer Internetseite zu erfolgen 
("Online-Benachrichtigung"). 

25.6.2 Benachrichtigungen an Sie im Zusammenhang mit diesem Vertrag erfolgen 
in erster Linie per E-Mail, über die sichere Benachrichtigungseinrichtung 
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auf Ihrer Login-Seite oder über andere, Yapital zur Verfügung stehende 
Mittel. 

25.6.3 Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass 
Benachrichtigungen aus den Klauseln 25.6.1 und 25.6.2 mit auf Papier 
verfassten Erklärungen gleichzusetzen sind und Ihnen dieselbe Beweiskraft 
zusteht. 

25.6.4 Wenn es für Sie oder Yapital nicht möglich ist, entsprechend der 
Bestimmungen in Ziffern 25.6.1 und 25.6.2 zu handeln, können Sie oder 
Yapital die Benachrichtigung auch per Fax, persönlicher Übergabe, per 
Post oder Kurier übermitteln. 

In diesem Falle,  

(i) ist die Benachrichtigung an Yapital an die untenstehende Adresse 
oder an die ggf. zu einem späteren Zeitpunkt von Yapital mitgeteilte 
abweichende Adresse zu übermitteln:  

Yapital Financial AG 
Rue Eugène Ruppert 5 
L-2453 Luxemburg 
Großherzogtum Luxemburg 
E-Mail: info@yapital.com 

(ii) Yapital benachrichtigt Sie über die auf Ihrer Login-Seite oder 
anderweitig gegenüber Yapital angegebene Adresse. 

25.6.5 Benachrichtigungen sind standardmäßig in deutscher Sprache zu 
verfassen. 

25.7 Salvatorische Klausel 

25.7.1 Wenn eine Bestimmung des Vertrages vollständig oder teilweise gemäß 
dem geltenden Gesetz unrechtmäßig, ungültig oder nicht durchsetzbar 
wird, ist die betreffende Bestimmung oder der Teil davon nicht mehr 
Bestandteil des Vertrages. Die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit oder 
Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen dieses Vertrages 
bleiben davon unberührt. 

25.7.2 In einem solchen Fall bemühen sich die Parteien bestmöglich um die 
unverzügliche Vereinbarung einer Ersatzbestimmung nach Treu und 
Glauben, die weitestgehend der ursprünglichen Absicht der Parteien 
entspricht und dieselbe oder eine ähnliche Auswirkung hat. 

25.8 Verzichtklausel 

Eine Unterlassung oder Verzögerung von Seiten einer Partei bei der 
Durchsetzung von vertraglichen Rechten oder Rechtsmitteln stellt kein Verzicht 
auf dieses Recht oder Rechtsmittel oder auf andere vertragliche Rechte oder 
Rechtsmittel dar, noch wird durch eine teilweise Ausübung vertraglicher Rechte 
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oder Rechtsmittel die weitere Ausübung dieser Rechte oder Rechtsmittel oder 
anderer vertraglicher Rechte oder Rechtsmittel ausgeschlossen. 

Wenn nicht anderweitig vertraglich vereinbart, tritt ein Verzicht erst dann in Kraft, 
wenn er schriftlich erfolgt und von der verzichtenden Partei oder von deren 
rechtmäßigen Vertretern unterzeichnet wird. 

25.9 Geltendes Recht und Rechtsprechung 

Dieser Vertrag (einschließlich sämtlicher nicht vertraglicher Verpflichtungen, die 
sich aus oder im Zusammenhang damit ergeben) unterliegt dem geltenden Recht 
von Luxemburg und es sind ausschließlich die Gerichte in Luxemburg für die 
Beilegung von Auseinandersetzungen zuständig, die sich aus oder in 
Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben (einschließlich 
Auseinandersetzungen in Bezug auf nicht vertragliche Verpflichtungen, die sich 
aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben). 

 

Für und im Namen von Yapital Financial AG, 
 
 

 
Durch: [●] 
Titel: [●] 
Datum: [●] 

  
Durch: [●] 
Titel: [●] 
Datum: [●] 

 
 
Für und im Namen von (Händler), 
 
 
 
 

 
Durch: [●] 
Titel: [●] 
Datum: [●] 

  
Durch: [●] 
Titel: [●] 
Datum: [●] 
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Anlage 1 
Sonderbedingungen der Allgemeinen Bestimmungen 

 
Diese Sonderbedingung ersetzt Ziffer 16.1 dieses Händlervertrages. Die Ziffern 16.2 
und 16.3 bleiben davon unberührt. 
Folgende Gebühren werden für die Nutzung des Yapital Produktportfolios erhoben:  

Vorgang Gebühr 

Transaktion mehr als EUR 5,00 1,70 % + 0,25 EUR 

Transaktion weniger oder gleich als EUR 5,00 8,00 % + 0,08 EUR 

Auszahlung oder Rückzahlung auf Ihr Bankkonto 0,02  EUR 

Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug auf Ihrem Bankkonto 
mangels Deckung 5,00 EUR 

Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug auf Ihrem Bankkonto wegen 
inkorrekter Kontodaten 3,00 EUR 

Erstellung eines papierhaften Beleges (z.B. Abrechnungen, 
Rechnungen o.ä.) 15,00 EUR 

Agio bei Währungsumtausch innerhalb des Händlerkontos 2,50 % 

 

Die Gebühren werden auf Grundlage des jeweiligen Brutto-Betrages berechnet und 
verstehen sich zuzüglich der Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. 

Bei (Teil-)Rückabwicklungen des Kaufvertrages (bspw. aufgrund gesetzlichen 
Widerrufrechts) innerhalb von 4 Wochen nach dem Bezahldatum, erhalten sie mit der 
Gutschrift des Kaufpreises oder eines Teils des Kaufpreises über Yapital an den Nutzer 
den Disagio-Anteil der Gebühren für die Höhe der Gutschrift zurückerstattet.  

 


